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Hinweis: 

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu 

den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auf-

treten. 

 

Abkürzungsverzeichnis 

DRS Deutsche Rechnungslegungs Standards 

DRSC Deutscher Rechnungslegungs Standards Committee e. V., Berlin 

GemHVO NRW Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein Westfalen 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHG GmbH-Gesetz 

GO NRW Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen 

HGB Handelsgesetzbuch, in der Fassung vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412) 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf 

IDW PS IDW Prüfungsstandard 

NKF Neues kommunales Finanzmanagement 

SEB Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen 
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A. Prüfungsauftrag 

1. In der Sitzung des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

 

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, 

Bergkamen, 

(im Folgenden kurz „SEB“, „Betrieb“ oder „eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ genannt) 

 

vom 09. März 2016 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 

bis zum 31. Dezember 2015 gewählt. Daraufhin erteilte uns der Betriebsleiter des SEB mit Vertrag 

vom 11. April 2016 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Ein-

beziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 zu prüfen. 

2. Der Prüfungsauftrag wurde mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gemäß Schreiben 

vom 05. April 2016 abgeschlossen. Die Prüfungshinweise der GPA haben wir beachtet. 

3. Der SEB ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung verpflichtet, gemäß § 21 EigVO NRW einen 

Jahresabschluss sowie gemäß § 25 EigVO NRW einen Lagebericht aufzustellen. Dabei finden die 

Vorschriften der GemHVO NRW gemäß § 14 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 27 

EigVO NRW Anwendung. 

4. Der Jahresabschluss und der Lagebericht unterliegen gemäß § 106 GO NRW in Verbindung mit 

der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 

prüfungspflichtigen Einrichtungen der jährlichen Prüfungspflicht. In die Prüfung des Jahres-

abschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. 

5. Nach § 106 Abs. 1 GO NRW ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften des § 53 Abs. 1 

und 2 HGrG ferner die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirt-

schaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten. Wie verweisen auf unsere Berichterstattung in 

Abschnitt G. und in der Anlage 7. 

6. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 

Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002 maßgebend. 

7. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir in Übereinstimmung 

mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 

Abschlussprüfungen (IDW PS 450) diesen Bericht, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss 

sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen 1 bis 5 beigefügt sind. 
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8. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

 

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Betriebsleiter 

9. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage des Betriebes durch den 

Betriebsleiter (siehe Anlage 5) dar: 

− Der Betriebsleiter berichtet zunächst im Abschnitt „Geschäfts- und Rahmenbedingungen“ über 

die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen 

und stellt die Leistungsfähigkeit des Stadtbetriebes und den Ausnutzungsgrad der betrieblichen 

Anlagen dar. Dabei betont der Betriebsleiter, dass der Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen 

sämtliche ihm im Berichtszeitraum übertragenen Aufgaben der Abwassersammlung, der 

Niederschlagswasserbehandlung und den Abwassertransport zu den öffentlichen Kläranlagen 

des Lippeverbandes in Lünen, Kamen und Werne erfüllt hat. Im Wirtschaftsjahr 2015 war die 

gesetzeskonforme Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht stets gesichert. 

− Anschließend erläutert der Betriebsleiter anhand wesentlicher Kennzahlen die Ertrags-, 

Finanz- und Vermögenslage des SEB. Der Betriebsleiter berichtet, dass das Wirtschaftsjahr 

2015 mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.426 abschließt, welcher um T€ 1.308 über dem 

geplanten Ergebnis liegt. 

− In der Kalkulation der Abwassergebühren wurden die Abschreibungen auf Basis von Wieder-

beschaffungszeitwerten angesetzt und als kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ein Zinssatz 

von 6,5 % (Vorjahr: 4,35 %) zugrunde gelegt. 

− Die Gebühren für die Schmutzwasserentsorgung wurden zum 01. Januar 2015 auf 4,38 € / m³ 

(Vorjahr: 3,80 € / m³) und für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 1,76 € / m² (Vorjahr: 

1,51 € / m²) angehoben. 

− Die Gebührenerhöhung führte in 2015 im Wesentlichen dazu, dass die öffentlich-rechtlichen 

Leistungsentgelte gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Zuführungen zum 

Sonderposten für den Gebührenausgleich um T€ 2.149 auf T€ 14.747 stiegen. 

− Die Kostenerstattungen und Umlagen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich 

aufgrund der höheren Erstattungen für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen, 

Wege und Plätze um T€ 340 auf T€ 2.517. 
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− Die ordentlichen Aufwendungen betrugen T€ 10.953 und lagen mit T€ 301 unter den ent-

sprechenden Vorjahresaufwendungen. Insbesondere die Sach- und Dienstleistungsauf-

wendungen (- T€ 180) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- T€ 182) fielen 

gegenüber dem Vorjahr geringer aus, während die Personalaufwendungen (+ T€ 10) und die 

bilanziellen Abschreibungen (+ T€ 51) über den Vorjahreswerten lagen. 

− Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um T€ 13.976 verbessert, 

dabei nahmen die Finanzaufwendungen insgesamt um T€ 14.304 ab. Ursächlich für das signi-

fikant verbesserte Finanzergebnis war die geänderte Bilanzierung der eingegangenen Deri-

vaterisiken im Vorjahr. Im Zuge der entsprechenden Änderung der allgemeinen Rechtsauf-

fassung erfolgte eine Neubewertung der Derivategeschäfte, welche zu deutlichen Belastungen 

des Finanzergebnisses in 2014 führte. 

− Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten 

zur Liquiditätssicherung T€ 2.219 (Vorjahr: T€ 963). Für das laufende Girokonto besteht zudem 

ein Kreditrahmen von T€ 2.000. 

− Das Anlagevermögen betrug zum Bilanzstichtag T€ 132.815 und stellt 95,1 % der Bilanz-

summe dar. Die Eigenkapitalquote betrug am 31. Dezember 2015 14,0 % (Vorjahr: 10,3 %). 

Die Sonderposten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.361 und enthalten mit 

T€ 369 (+ T€ 181) den Sonderposten für den Gebührenausgleich. 

− Im Abschnitt „Risikobericht“ berichtet der Betriebsleiter über das bei dem SEB eingerichtete 

Risikofrüherkennungssystem und stellt detailliert die ursprüngliche Zielsetzung und die weitere 

Entwicklung der eingegangenen Derivatgeschäfte des SEB dar. Der Betriebsleiter ergänzt, 

dass entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bergkamen vom 18. Februar 2016 mit 

dem Vertragspartner ein Vergleich geschlossen werden konnte, der dem Stand der Risiko-

einschätzung des SEB entspricht. Die bilanziellen Auswirkungen dieser Vereinbarung waren 

bereits vollständig im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 berücksichtigt worden. 

− Der demografische Wandel mit sinkenden Einwohnerzahlen und der Einsatz wassersparender 

Technologien führen nach Ansicht des Betriebsleiters zu geringeren Frischwasserbezugs-

mengen und im Umkehrschluss zu sinkenden Schmutzwassermengen und geringeren 

Erträgen aus Abwassergebühren. Bei unveränderten Fixkostenanteilen wird sich dies letztlich 

in den Abwassergebühren widerspiegeln 

− Für das Wirtschaftsjahr 2016 erwartet die Betriebsleitung bei höheren Gebühreneinnahmen 

und unter Berücksichtigung der Veränderung des Mengengerüstes einen Anstieg der öffent-

lichen Leistungsentgelte um 2,45 %. Die ordentlichen Erträge werden voraussichtlich ent-

sprechend der Wirtschaftsplanung auf T€ 18.484 steigen. Das für 2016 geplante Jahres-

ergebnis beträgt unter einer unveränderten Eigenkapitalverzinsung von 6,5 % T€ 5.002. 
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10. Die Beurteilung der Lage des Betriebes, insbesondere die Beurteilung der Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, ist plausibel und folgerichtig 

abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die 

Lagebeurteilung des Betriebsleiters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. 

 

C. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 

11. Aufgabe des SEB ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung im Bereich 

der Stadt Bergkamen. Grundlagen für die Betätigung sind die Abwasserbeseitigungssatzung vom 

07. April 2014 sowie die Satzung über die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

vom 17. Dezember 2010 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2015. 

12. Aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwanges bei den hoheitlichen Aufgaben der Abwasser-

beseitigung ist der SEB verpflichtet, das anfallende Abwasser zu beseitigen. 

13. Der Betrieb der Einrichtung der Abwasserbeseitigung ist als eine Aufgabe definiert, die nicht als 

wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107 Abs. 1 GO NRW zu verstehen ist. Dennoch ist die 

Aufgabe wirtschaftlich zu erfüllen (§ 75 Abs. 1 GO NRW). Nach § 6 Abs. 1 Satz 3 des Kommunal-

abgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) ist nur eine kostendeckende Kalkulation der 

Gebühren zulässig, welche die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Kosten 

berücksichtigt. 

14. Im Rahmen der Abwasserbeseitigung hat der SEB die Unterhaltung des Kanalnetzes über-

nommen. Das Kanalnetz umfasst etwa 218 km und besteht überwiegend aus Mischwasser-

kanälen. Zum Abwassersystem gehören darüber hinaus 30 Pumpstationen und 20 Sonderbau-

werke (Regenrückhaltebecken, Stauraumkanal, Regenüberläufe) sowie rund 6.000 Stück Revi-

sionsschächte. Dieses komplexe System wird in enger Abstimmung von dem SEB, der Ruhrkohle 

AG sowie vom Lippeverband betrieben. 

15. Die Klärung des Abwassers erfolgt nicht durch den SEB selbst, sondern durch den Lippeverband, 

der hierfür Verbandsumlagen erhebt. 

16. Seit Einführung des NKF bei der Stadt Bergkamen zum 01. Januar 2007 werden auch beim SEB 

für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der GO NRW und der 

GemHVO NRW angewendet. 

17. Hinsichtlich der weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen verweisen wir auf die 

Anlage 8. 
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

18. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den gemeinderechtlichen Vor-

schriften von NRW (GemHVO NRW, GO NRW) und der EigVO NRW aufgestellte Jahresabschluss 

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 und der Lagebericht für 

dieses Wirtschaftsjahr. 

19. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

trägt die Betriebsleitung. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu 

unterziehen, ob die gemeinderechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. 

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betriebes vermittelt. Dabei haben wir auch 

geprüft, ob im Lagebericht die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

gestellt sind und alle Angabepflichten erfüllt sind. 

20. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Betriebes war nicht Gegen-

stand der Jahresabschlussprüfung. 

21. Bei unserer Prüfung haben wir auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Einrichtung und die 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft. Dabei lag der zu § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichte Prüfungs-

standard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ 

(IDW PS 720) zu Grunde. 

22. Unsere Prüfung haben wir im Juli und Oktober 2016 in den Verwaltungsräumen der Stadt 

Bergkamen durchgeführt. Die Berichtsabfassung erfolgte anschließend in unseren Geschäfts-

räumen. 

23. Ausgangspunkt war der von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, 

geprüfte und mit Datum vom 22. August 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehene Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 

2014. Er wurde am 29. September 2016 vom Rat der Stadt Bergkamen festgestellt. Die Veröffent-

lichung des Jahresabschlusses 2014 im Amtsblatt der Stadt Bergkamen stand zum Zeitpunkt 

unserer Prüfung (27. Oktober 2016) noch aus. 

24. In Folge des späten Abschlusses der Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 

01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 konnte die Abschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 

vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 nicht bis zum 30. September 2016 beendet 

werden. 
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25. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften des § 106 GO NRW und der 

§§ 317 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir 

Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und 

Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren nicht 

die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie zum Beispiel Unterschlagungen 

oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungs-

widrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass 

diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender 

Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von 

Unregelmäßigkeiten liegt bei der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.  

26. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen 

Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

verschafft und uns durch Gespräche mit der Betriebsleitung mit den Geschäftsrisiken befasst, die 

zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Zudem haben wir untersucht, 

welche Maßnahmen der Betrieb ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem 

Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung durchgeführt. 

27. Prüfungsschwerpunkte im Berichtsjahr waren 

− Anlagevermögen, 

− Rückstellungen, 

− Verbindlichkeiten, 

− Angaben in Anhang und Lagebericht. 

28. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses des Betriebes haben wir u. a. Liefer- und 

Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur 

Prüfung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir 

Saldenbestätigungen eingeholt. Ferner haben wir uns Bankbestätigungen zukommen lassen. 

29. Von dem Betriebsleiter und den von ihm beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten 

Aufklärungen und Nachweise erbracht worden. 
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30. Der Betriebsleiter hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass 

in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 alle bilanzierungspflichtigen 

Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Auf-

wendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Der Betriebs-

leiter hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle 

für die Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wesentlichen Gesichtspunkte 

sowie die nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben enthält. 

31. Die im Prüfungsbericht enthaltenen Daten zu den wirtschaftlichen und technischen Grundlagen be-

ruhen auf Angaben des SEB und haben auftragsgemäß nicht der Prüfung unterlegen. 

 

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

32. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und ent-

sprechen den gesetzlichen Vorschriften. 

33. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grund-

sätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und 

Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten. 

 

2. Jahresabschluss 

34. Im Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 des 

Betriebes wurden die gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung beachtet.  

35. Die Bilanz, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der 

Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gemeinde-

rechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten. Der Grundsatz der 

Bewertungsstetigkeit (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW) wurde beachtet. Die im Anhang 

gemachten Angaben entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. 
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3. Lagebericht 

36. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 48 GemHVO NRW). Er steht mit dem 

Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Der Lage-

bericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. Nach unserer Auf-

fassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dargestellt. 

 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

37. Der Jahresabschluss insgesamt vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betriebes. 

 

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

38. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden, Erträge und Aufwendungen wurden die 

Vorschriften der GemHVO NRW und der GO NRW beachtet. 

39. Sämtliche Bewertungsgrundlagen sind dem Anhang (Anlage 4) zu entnehmen. Für die Gesamt-

aussage des Jahresabschlusses wesentlich sind folgende Bewertungsgrundlagen: 

Derivate 

Zum 31. Dezember 2015 bestanden noch acht (Vorjahr: acht) Derivateverträge mit einem aktuellen 

Gesamtvolumen von T€ 36.707 mit der WestLB AG (Rechtsnachfolgerin: Erste Abwicklungsanstalt 

[EAA]). Der negative Marktwert dieser Geschäfte betrug zum Bilanzstichtag T€ 13.365 (Vorjahr: 

T€ 15.460). 

Die Stadt Bergkamen verlangte, basierend auf einem Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei 

Rössner, die Rückabwicklung der Derivateverträge, da der Abschluss dieser Geschäfte aufgrund 

der Risikoeinstufung der Kontrakte sowie aufgrund von Beratungsmängeln als von Anfang an 

unwirksam angesehen werden. Aufgrund der positiven Einschätzung hinsichtlich des Ausgangs 

des Rechtsstreits hatte der SEB in den Jahresabschlüssen bis einschließlich für das 

Wirtschaftsjahr 2013 keine Rückstellungen passiviert und als Folge der erwarteten günstigen 

Rückabwicklung der Derivategeschäfte eine Forderung gegen die EAA aktiviert. 
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Im Laufe des Verfahrens und insbesondere auch in vergleichbaren Rechtsverfahren zeichnete sich 

ab, dass sich für die betroffenen Kommunen und insoweit auch die für die Stadt Bergkamen bzw. 

den SEB maßgebliche Rechtsprechung hinsichtlich der Erfolgsaussichten negativ entwickelt. Der 

SEB hat darauf aufbauend im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 die Risiken aus den 

Derivategeschäften einer Neubewertung unterzogen und die Bilanzierungspraxis in den vorherigen 

Jahresabschlüssen aufgegeben. 

In Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 12. November 2015 wurden zum Ende des Jahres 2015 

außergerichtliche Vergleichsverhandlungen mit der EAA begonnen. Einer zwischen den Parteien 

erzielten Vergleichsvereinbarung, welcher der erstmals im Jahresabschluss 2014 berücksichtigten 

revidierten Risikoeinschätzung des SEB entspricht, stimmte der Rat der Stadt Bergkamen in seiner 

Sitzung vom 18. Februar 2016 zu. 

Für die Risiken aus der Rückabwicklung der Derivategeschäfte werden zum 31. Dezember 2015 

Rückstellungen von T€ 5.443 (Vorjahr: T€ 8.100) bilanziert. Die sonstigen Verbindlichkeiten ent-

halten zudem Zahlungsverpflichtungen aus den Derivategeschäften von T€ 8.282 (Vorjahr: 

T€ 5.625). Die Verminderung der Rückstellungen bzw. die Erhöhung der Verbindlichkeiten um 

T€ 2.657 entspricht der Summe der im Wirtschaftsjahr 2015 entstandenen Zahlungsver-

pflichtungen aus den Derivategeschäften. Die Ergebnisauswirkungen aus der geänderten 

Risikoeinschätzung bzw. der erzielten Vergleichsvereinbarung wurden vollständig im Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2014 erfasst. 

 

Gebührennachkalkulation 

Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines Kalkulations-

zeitraumes ergeben, innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Im Rahmen der Gebühren-

nachkalkulation ergab sich für den Bereich Schmutzwasser eine Gebührenunterdeckung von 

T€ 179 und für den Bereich Niederschlagswasser eine Überdeckung von T€ 360. Der Gebühren-

haushalt „Stadtentwässerung“ schließt in Summe mit einer Überdeckung von T€ 181 ab, welche 

dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt wurde. Der Betrieb beruft sich insoweit 

auf die Kommentierung in der NKF-Handreichung sowie eine schriftliche Stellungnahme der Hot-

line zum NKF vom 27. Juli 2006, wonach der Sonderposten für den Gebührenausgleich für den 

Gebührenhaushalt insgesamt zu ermitteln und einzustellen ist. 
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F. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

I. Vermögenslage 

40. In der folgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2015 nach betriebs-

wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt. Dabei 

wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr als langfristig 

eingestuft. 

+ / -

T€ % T€ % T€

Aktiva

Anlagevermögen 132.815 95,1 134.132 97,3 -1.317

Langfristige Forderungen 0 0,0 323 0,2 -323

Kurzfristige Forderungen 4.464 3,2 1.059 0,8 +3.405

Liquide Mittel 2.219 1,6 2.300 1,7 -81

Übrige Aktiva 113 0,1 4 0,0 +109

Summe Aktiva 139.611 100,0 137.818 100,0 +1.793

Passiva

Eigenkapital 19.567 14,0 14.140 10,3 +5.427

Sonderposten 33.855 24,3 32.494 23,6 +1.361

Langfristiges Fremdkapital 66.769 47,8 78.081 56,7 -11.312

Kurzfristiges Fremdkapital 19.420 13,9 13.103 9,5 +6.317

Summe Passiva 139.611 100,0 137.818 100,0 +1.793

31.12.2015 31.12.2014

 

41. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.793. Während auf der Aktivseite 

das Anlagevermögen um T€ 1.317 abnahm, verminderte sich auf der Passivseite die Summe aus 

Eigenkapital, Sonderposten und langfristigem Fremdkapital um insgesamt T€ 4.524. Die Finan-

zierungsverhältnisse haben sich dadurch gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Das langfristig 

gebundene Anlagevermögen ist lediglich zu 90,5 % (Vorjahr: 93,0 %) durch langfristig verfügbare 

Eigen- und Fremdmittel finanziert. 

42. Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.317 vermindert. Den Investitionen 

von T€ 2.565 stehen planmäßige Abschreibungen von T€ 3.845 sowie Abgänge zu Restbuch-

werten von T€ 37 gegenüber. Die Investitionen entfallen im Wesentlichen auf das Infrastruktur-

vermögen (T€ 1.338) sowie auf Anlagen im Bau (T€ 1.205). 
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43. Die kurzfristigen Forderungen betreffen im Wesentlichen Ausgleichsansprüche gegen die DSK 

Deutsche Steinkohle AG (T€ 1.474), Erstattungsansprüche gegen den Landesbetrieb Straßenbau 

NRW aus Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen (T€ 617) sowie 

Forderungen gegen die Stadt Bergkamen aus der Gebührenabwicklung sowie dem sonstigen 

Liefer- und Leistungsverkehr (T€ 2.346). 

44. Die Zahlungsströme, die zur Veränderung des Bestandes an flüssigen Mitteln geführt haben, sind 

der nachfolgenden Finanzrechnung zu entnehmen. 

45. Die übrigen Aktiva umfassen ausschließlich die aktive Rechnungsabgrenzung. 

46. Die Erhöhung des Eigenkapitals um T€ 5.427 resultiert mit T€ 5.426 aus dem Jahresüberschuss 

des Wirtschaftsjahres sowie mit T€ 1 aus Korrekturen im Anlagevermögen. 

47. Zur Entwicklung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen, vereinnahmte Beiträge und für 

den Gebührenausgleich verweisen wir auf den Sonderpostenspiegel in der Anlage 1 zum Anhang. 

Die Refinanzierung der Investitionsverpflichtungen erfolgt durch Beteiligungen Dritter (Bergbau), zu 

erhebende Anschlussbeiträge und Kreditaufnahmen. 

48. Die Verringerung des langfristigen Fremdkapitals geht insbesondere darauf zurück, dass im 

Vorjahr mit T€ 8.100 die Rückstellungen betreffend die Neueinschätzung der Risiken aus den 

Derivategeschäften enthalten waren. In Höhe der in 2015 entstandenen Zahlungsverpflichtungen 

aus den Derivategeschäften (T€ 2.657) erfolgte eine Inanspruchnahme der Rückstellungen bei 

korrespondierender Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Im Hinblick auf die Inanspruch-

nahme der verbleibenden Rückstellung von T€ 5.443 im Wirtschafsjahr 2016 erfolgt der Ausweis 

dieses Betrages zum 31. Dezember 2015 ebenfalls unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Im 

Weiteren führte die planmäßige Tilgung der Bankkredite zum Rückgang der langfristigen Verbind-

lichkeiten. 

49. Der Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals korrespondiert im Wesentlichen zur Verringerung der 

langfristigen Fremdkapitals soweit sich diese auf die Rückstellungen betreffend die Neuein-

schätzung der Risiken aus den Derivategeschäften bezieht. Das kurzfristige Fremdkapital entfällt 

mit T€ 5.443 (Vorjahr: T€ 8.100) auf diese Rückstellungen sowie mit T€ 8.282 (Vorjahr: T€ 5.625) 

auf die fälligen Zahlungsverpflichtungen aus den Derivategeschäften. Das kurzfristige Fremd-

kapital enthielt im Vorjahr zudem den umgeschlagenen Saldo des laufenden Bankkontos von 

T€ 1.337. Dieser Kassenkredit war zum Stichtag 31. Dezember 2015 ausgeglichen. 
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II. Finanzlage 

50. Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie dafür ursächliche Mittelbewegungen werden 

anhand der Finanzrechnung (Anlage 3) im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2014 aufgezeigt: 

2015 2014

T€ T€

Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit +6.321 +2.444

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.863 -4.884

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3.202 +2.415

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds +1.256 -25

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode +963 +988

Finanzmittelfonds am Ende der Periode +2.219 +963  

51. Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus flüssigen Mitteln. Er entspricht dem Guthaben 

auf dem Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Bergkamen-Bönen. 

 

III. Ertragslage 

52. In folgender Übersicht haben wir die Ergebnisrechnung (Anlage 2) nach betriebswirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt: 

+ / -

T€ % T€ % T€

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.747 79,6 12.598 78,9 +2.149

Kostenerstattungen und Umlagen 2.517 13,6 2.178 13,6 +339

Eigenleistungen 307 1,7 307 1,9 ±0

Sonstige Erträge 961 5,1 885 5,6 +76

Ordentliche Erträge 18.532 100,0 15.968 100,0 +2.564

Personalaufwendungen 592 3,2 582 3,6 +10

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.182 33,4 6.362 39,8 -180

Bilanzielle Abschreibungen 3.845 20,8 3.794 23,8 +51

Sonstige ordentliche Aufwendungen 334 1,8 516 3,2 -182

Ordentlicher Aufwand 10.953 59,1 11.254 70,5 -301

Ordentliches Ergebnis 7.579 40,9 4.714 29,5 +2.865

Finanzergebnis -2.153 11,6 -16.129 101,0 +13.976

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit =

Jahresergebnis 5.426 29,3 -11.415 71,5 +16.841

2015 2014

 

  



Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, 
Bergkamen 

 
 

____________________________ 
2802004612/215017840/03112016  - 13 - 
Druckdatum 14.11.2016  

        

 

53. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind maßgeblich bestimmt durch die für das Jahr 2015 

festgesetzten Abwassergebühren. Der Anstieg um T€ 2.149 ist im Wesentlichen auf die erfolgten 

Gebührenerhöhungen zurückzuführen. Für Nichtverbandsmitglieder wurde die Schmutzwasser-

gebühr von € 3,80 je m³ im Vorjahr auf € 4,38 je m³ im Berichtsjahr angehoben. Die Nieder-

schlagswassergebühr wurde mit € 1,76 je m² (Vorjahr: € 1,51 je m²) angesetzt. Nach der Mengen-

statistik wurden im Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt 2.178.280 m³ (Vorjahr: 2.248.750 m³) 

Schmutzwasser und 3.076.062 m² (Vorjahr: 2.844.444 m²) befestigte Fläche für die Nieder-

schlagswassergebühr abgerechnet. Die erforderliche Dotierung des Sonderpostens für den 

Gebührenausgleich des Veranlagungszeitraumes wirkte sich mit T€ 181 Erlös vermindernd aus. 

54. In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insbesondere die von der Stadt Bergkamen 

zu entrichtenden Entgeltanteile für die zu leistende Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 

T€ 2.180 (Vorjahr: T€ 1.901) enthalten. Der Anstieg dieser Entgelte führte insbesondere zum 

Anstieg der Position insgesamt. Zudem wurde im Wirtschaftsjahr 2015 mit T€ 127 (Vorjahr: T€ 0) 

ein Ertragszuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Aufstellung eines Fremdwasser-

sanierungskonzeptes vereinnahmt. 

55. Der Personalaufwand erhöhte sich geringfügig um T€ 10. Der Tariferhöhung um 2,4 % zum 

01. März 2015 stand ein leicht geringerer durchschnittlicher Mitarbeiterbestand gegenüber. 

56. Wesentlicher Bestandteil des Sach- und Dienstleistungsaufwandes sind die zu entrichtenden 

Lippeverbandsumlagen. Der an den Lippeverband zu entrichtende Verbandsbeitrag verminderte 

sich auf der Basis vorliegender Bescheide im Vergleich zum Vorjahr um T€ 127 von T€ 5.047 auf 

nunmehr T€ 4.920. Die erhobene Abwasserabgaben beträgt T€ 142 (Vorjahr: T€ 143). 

57. Die ausschließlich planmäßigen Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode. Sie sind 

maßgeblich geprägt durch die Abschreibungen auf die Abwassersammlungsanlagen. 

58. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringerten sich deutlich um T€ 182. Insbesondere 

sind die Aufwendungen für extern eingeholte Dienstleitungen betreffend Gutachten und Beratung 

um T€ 60 geringer ausgefallen. Zudem reduzierten sich die sonstigen Geschäftsaufwendungen um 

T€ 73. 
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59. Das Finanzergebnis stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar: 

2014 2014

T€ T€

Laufende Zinsen aus Derivatepositionen 351 457

Erträge aus Rückabwicklung der Derivate 0 221

Zinserträge 1 1

Summe Erträge 352 679

Aufwendungen aus Rückabwicklung der Derivate

- Zuführung zur Rückstellung 0 -8.100

- Ausbuchung von Forderungen 0 -4.509

Zinsaufwendungen -2.154 -2.279

Laufende Aufwendungen aus Derivatepositionen -351 -1.920

Summe Aufwendungen -2.505 -16.808

Finanzergebnis -2.153 -16.129  

60. Das Finanzergebnis des Vorjahres ist geprägt durch die Neubewertung der Risikopositionen aus 

den Derivategeschäften. Die bilanziellen Auswirkungen der geänderten Einschätzung der Erfolgs-

aussichten im Rechtsstreit mit der EAA sowie die Ergebnisauswirkungen des - mit Zustimmung 

des Rates der Stadt Bergkamen - im Jahr 2016 geschlossenen Vergleichs in dieser Sache, wurden 

vollständig im Jahresabschluss 2014 berücksichtigt. 

 

G. Feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnisse und zur Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung nach § 53 HGrG 

I. Grundsätzliche Feststellungen 

61. Bei unserer Prüfung haben wir auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes und die 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft. Dabei haben wir den zu § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 

2 HGrG von IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten 

Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 

der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) sinngemäß beachtet. Dem-

entsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, das heißt mit der erfor-

derlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und 

den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind. 
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62. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Berichterstattung 

über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Fest-

stellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung 

für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse von Bedeutung sind. 

 

II. Wirtschaftsplan 

63. Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2015 wurde vom Rat der Stadt Bergkamen am 

12. Dezember 2014 beschlossen. 

64. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresergebnis von T€ 4.118 ab. Demgegenüber weist die 

Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von T€ 5.426 aus. Die wesentlichen Abweichungen 

des Erfolgsplanes von der Ergebnisrechnung sind der folgenden Gegenüberstellung zu ent-

nehmen. 

Erfolgsplan Ergebnis- + / -

rechnung

T€ T€ T€

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.496 14.747 +251

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.420 2.517 +97

Sonstige ordentliche Erträge 826 961 +135

Aktivierte Eigenleistungen 307 307 ±0

Personalaufwendungen 601 592 -9

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.752 6.182 -570

Bilanzielle Abschreibungen 3.634 3.845 +211

Sonstige ordentliche Aufwendungen 602 334 -268

Finanzerträge 15 351 +336

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.357 2.504 +147

Jahresergebnis 4.118 5.426 +1.308
 

 

-.-.-.-.-.- 
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H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 

I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

65. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 03. November 

2016 den nachfolgend wiedergegebenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

ʺBestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  

An den Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen: 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 

 

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, 

Bergkamen, 

 

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und 

die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-

Westfalen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-

zugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW und entsprechend § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-

lungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt.  

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
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Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva 31.12.2014 Passiva 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 46.901,17 86.477,55 1.1 Allgemeine Rücklage 14.140.975,42 25.554.446,70
1.2 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) +5.426.371,11 -11.414.500,83

1.2 Sachanlagen
19.567.346,53 14.139.945,87

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 17.459,96 17.459,96
1.2.2 Infrastrukturvermögen 128.533.386,34 129.789.886,08
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden 715.981,93 729.612,05 2. Sonderposten
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 763.313,35 743.214,56
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.044,02 30.674,12 2.1 für Zuwendungen 29.504.105,03 28.717.039,02
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.706.583,37 2.734.816,91 2.2 für Beiträge 3.981.600,41 3.588.866,29

2.3 für den Gebührenausgleich 369.141,82 187.833,56
132.767.768,97 134.045.663,68

33.854.847,26 32.493.738,87

132.814.670,14 134.132.141,23
3. Rückstellungen

2. Umlaufvermögen
3.1 Sonstige Rückstellungen 5.718.541,24 8.371.133,92

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 4. Verbindlichkeiten
aus Transferleistungen
2.1.1.1 Gebühren 4.752,89 4.914,71 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 69.174.244,10 72.827.247,60
2.1.1.2 Beiträge 6.150,37 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 1.337.275,88

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.036.294,53 1.039.085,31
10.903,26 4.914,71 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten 10.260.236,62 7.609.254,17

2.1.2 Privatrechtliche Forderungen
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.107.483,41 1.043.288,61 80.470.775,25 82.812.862,96
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.345.943,42 333.087,45

4.453.426,83 1.376.376,06

4.464.330,09 1.381.290,77

2.2 Liquide Mittel 2.219.061,71 2.300.000,00

6.683.391,80 3.681.290,77

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 113.448,34 4.249,62

139.611.510,28 137.817.681,62 139.611.510,28 137.817.681,62



Anlage 2
Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2015

2014
EUR EUR

1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.747.072,06 12.598.382,84
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.517.210,54 2.177.657,08
3. Sonstige ordentliche Erträge 960.635,87 884.998,88
4. Aktivierte Eigenleistungen 307.284,16 307.246,57

5. Ordentliche Erträge 18.532.202,63 15.968.285,37

6. Personalaufwendungen -592.158,59 -581.884,13
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.182.327,79 -6.362.384,39
8. Bilanzielle Abschreibungen -3.844.895,13 -3.793.930,63
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen -333.734,81 -515.513,36

10. Ordentliche Aufwendungen -10.953.116,32 -11.253.712,51

11. Ordentliches Ergebnis 7.579.086,31 4.714.572,86

12. Finanzerträge 351.518,34 679.647,88
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.504.233,54 -16.808.721,57

14. Finanzergebnis -2.152.715,20 -16.129.073,69

15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.426.371,11 -11.414.500,83

16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) +5.426.371,11 -11.414.500,83
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An den Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen: 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 

 

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, 

Bergkamen, 

 

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und 

die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-

Westfalen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-

zugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW und entsprechend § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-

lungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt.  

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-

reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 





Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, 
Bergkamen 

 
 

____________________________ 
2802004612/215017840/03112016 Anlage 7 
Druckdatum 14.11.2016 Seite 1 

        

 

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 

 

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indi-

vidualisierte Offenlegung der Organbezüge  

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 

Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 

die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-

nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?  

1. Es gilt die Dienstanweisung über die Geschäftsführung und die Organisation des SEB in der 

Fassung vom 01. Dezember 2008. § 2 der Dienstanweisung regelt die Geschäftsverteilung der 

Betriebsleitung. 

2. Die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung stellt 

sich als sachgerecht dar. 

 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 

Niederschriften hierüber erstellt?  

3. Der Betriebsausschuss ist im Berichtsjahr viermal zusammengetreten. Über die Sitzungen lagen 

Niederschriften vor. 

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  

4. Der Betriebsleiter ist in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 

Satz 5 AktG tätig. 
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-

dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach 

Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreiz-

wirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

5. Entsprechend der im Anhang erfolgten Angabe, erhalten die Betriebsleitung und der Betriebs-

ausschuss (Ausnahme: Beschäftigtenvertreter) keine Bezüge vom SEB, sondern von der Stadt 

Bergkamen. Die Dienstleistungen für den SEB werden im Rahmen einer Umlage von der Stadt 

Bergkamen abgerechnet, dabei werden dem SEB für die nebenamtliche Betriebsleitung 15 % der 

Bezüge sowie eine Zulage im Umlageverfahren angelastet. Im Berichtsjahr wurden T€ 30 weiter-

belastet, davon T€ 9 brutto als Zulage für die Betriebsleitung des SEB.  

6. Mitglieder des Rates erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen von Ausschüssen (auch Betriebs-

ausschuss) eine monatliche Entschädigung in Höhe von € 351,60 und gegebenenfalls eine 

Erstattung des Verdienstausfalles. 

 

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefug-

nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?  

7. Es gibt eine den Bedürfnissen des Stadtbetriebes entsprechende Dienstanweisung über die 

Geschäftsführung und Organisation. Der Stellenplan und die Stellenbeschreibungen liegen vor. 

8. Der Stellenplan wird jährlich fortgeschrieben. Die Stellenbeschreibungen werden im Rahmen von 

Beurteilungen überprüft und ggf. angepasst. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 

wird? 

9. Feststellungen hinsichtlich einer Abweichung vom Organisationsplan wurden nicht getroffen. 

 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert?  

10. Die Stadt Bergkamen hat am 28. März 2006 eine Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption 

erlassen, die auch für die Beschäftigten des SEB gilt. 
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, 

Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht 

eingehalten werden? 

11. Es existiert eine Vergabeordnung der Stadt Bergkamen bei Auftragsvergabe; diese wird angabe-

gemäß eingehalten. Die Überprüfung erfolgt durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt 

Bergkamen. 

12. Für die Kreditaufnahmen gelten die Bestimmungen der Kreditwirtschaft für Gemeinden gemäß 

dem Runderlass des Innenministeriums vom 09. Oktober 2006; geändert durch Erlass vom 06. Mai 

2011. 

 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücks-

verwaltung, EDV)?  

13. Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen. 

 

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Con-

trolling  

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - 

den Bedürfnissen des Unternehmens? 

14. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Stadtbetriebes. 

 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?  

15. Falls Abweichungen zum Wirtschaftsplan festgestellt werden, werden diese systematisch unter-

sucht und es wird Bericht erstattet. 

 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 

besonderen Anforderungen des Unternehmens?  

16. Das Rechnungswesen ist den besonderen Verhältnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

angepasst und auf deren Erfordernisse ausgerichtet. 

17. Da der SEB nur Aufgaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung wahrnimmt, ist eine Kostenrech-

nung, wie sie in einem (großen) Industriebetrieb notwendig bzw. sinnvoll ist, nicht erforderlich. 
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18. Im Rahmen der Betriebsabrechnung werden die kalkulierten Kosten den tatsächlichen Kosten 

gegenübergestellt. Abweichungen werden analysiert. Das Ergebnis der Betriebsabrechnung wird 

im Anhang vorgestellt. Bei einem positiven Ergebnis erfolgt eine Zuführung zum Sonderposten für 

Gebührenausgleich. 

 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditäts-

kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?  

19. Es besteht eine laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung. 

 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 

Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 

sind?  

20. Gemäß § 4 EigVO NRW stellt der Rat der Stadt Bergkamen den Wirtschaftsplan des SEB fest. 

Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist auch die Höhe der Kreditermächtigung. Die Höhe der Ent-

wässerungsgebühren wird ebenfalls durch den Rat der Stadt Bergkamen festgesetzt. 

21. Die Bewirtschaftung der sich daraus ergebenden Finanzmittel liegt in der Eigenverantwortung des 

SEB. 

 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-

nah und effektiv eingezogen werden?  

22. Die Rechnungslegung für die Entwässerungsgebühren obliegt der Stadt Bergkamen. In der Regel 

werden monatliche Veranlagungen durchgeführt. 

23. Das Mahnwesen und die Vollstreckung werden zeitnah von der Stadtkasse Bergkamen durch-

geführt. 

24. Für evtl. Straßenbauarbeiten im Auftrag der Stadt Bergkamen werden rechtzeitig und in ange-

messenem Umfang Abschlagszahlungen eingefordert. 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens / Konzerns und 

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- / Konzernbereiche? 

25. Es werden monatliche Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt. Weiterhin werden regelmäßige Kontrollen 

der Aufwands- und Ertragskonten vorgenommen. Bei erhöhten Ausgaben wird der Betriebs-

ausschuss schriftlich informiert. 

 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Über-

wachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche 

Beteiligung besteht?  

26. Entfällt, da keine Tochtergesellschaften vorhanden sind. 

 

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem  

a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 

werden können?  

27. Die Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems liegt vor und wurde dem Betriebsausschuss 

am 15. März 2010 erstmals vorgestellt. 

 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?  

28. Die eingeleiteten Maßnahmen sind ausreichend und geeignet, den erkannten Risiken entgegen zu 

wirken. 

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

29. Eine Dokumentation ist auf die Komplexität und Unternehmensgröße angepasst. 

 

  



Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, 
Bergkamen 

 
 

____________________________ 
2802004612/215017840/03112016 Anlage 7 
Druckdatum 14.11.2016 Seite 6 

        

 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-

stimmt und angepasst?  

30. Für die Jahre 2010 bis 2012 wurde die jährliche Überprüfung des Risikofrüherkennungssystems in 

Zusammenarbeit mit der Kommunalagentur NRW durchgeführt. Die positive Entwicklung der 

Anzahl der erkannten Risiken (erhöhte Risikosensibilität der Mitarbeiter) und auch die sinkenden 

Mittel- und Medianwerte der Risikozahlen beweisen, dass der SEB durch seine sehr gute Arbeits-

organisation, die strukturierte Wahrnehmung der betrieblichen Arbeitsprozesse und die plan-

mäßige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen eine aktive Risikovorsorge betreibt. Aus diesem 

Grund soll der Turnus der formalen Risikoüberprüfung durch die Kommunalagentur NRW ver-

größert werden. 

31. Risiken, die dem SEB bekannt werden und auf die der SEB Einfluss nehmen kann, werden durch 

geeignete Maßnahmen auf ein möglichst geringes Maß zurückgeführt. 

 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  

a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanz-

instrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich 

festgelegt? Dazu gehört:  

− Welche Produkte / Instrumente dürfen eingesetzt werden?  

− Mit welchen Partnern dürfen die Produkte / Instrumente bis zu welchen Beträgen ein-

gesetzt werden?  

− Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem 

Umfang dürfen offene Posten entstehen?  

− Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich 

zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. anti-

zipatives Hedging)?  

32. Die Kreditneuaufnahme ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan. Unter Federführung der Stadt 

Bergkamen wurde mit Wirkung zum 01. April 2004 ein Schuldenportfolio-Management mit der 

WestLB geführt. Das Schuldenportfolio umfasst die Darlehen des SEB sowie Darlehen der Stadt 

Bergkamen. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen erfolgte mit Wirkung vom 04. Juni 2007 

eine Abänderung der vertraglichen Vereinbarung. Der bisher zu Grunde gelegte SPM-Vertrag mit 

der WestLB AG wurde durch Änderungsvereinbarung vorübergehend ausgesetzt. 
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33. Anstelle dessen erfolgte ab dem o. g. Zeitpunkt eine begleitende Beratung der WestLB zu den 

abzuschließenden bzw. bereits laufenden Zinsderivatgeschäften. Im Wege der Neustrukturierung 

des aktiven Zinsmanagements sind die einzelnen Zinsderivate der Stadt Bergkamen und dem SEB 

direkt zugeordnet worden. 

34. Der Umfang der für den SEB getätigten Geschäfte ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Schulden-

stand und ist im Anhang (Anlage 4) genannt. 

 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkondi-

tionen und zur Risikobegrenzung?  

35. Alle Zinsderivate sollten ausschließlich der Steuerung bzw. Optimierung des Zinsänderungsrisikos 

dienen. 

 

c) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-

mentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf  

− Erfassung der Geschäfte  

− Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse  

− Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung  

− Kontrolle der Geschäfte? 

36. Der Geschäftsumfang ergibt sich aus den Vertragsbedingungen mit der WestLB. 

 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende 

Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?  

37. Eine Erfolgskontrolle besteht im Wesentlichen aus der kontinuierlichen Überwachung der Zins-

entwicklung. 

38. Basierend auf einem Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Rössner Rechtsanwälte, München, 

verlangte die Stadt Bergkamen die Rückabwicklung der Verträge, da sie den Abschluss der 

Derivatgeschäfte aufgrund der Risikoeinstufung sowie aufgrund von Beratungsfehlern als von 

Anfang an unwirksam ansah.  

39. Mit Datum vom 17. Februar 2012 hat die Stadt Bergkamen beim zuständigen Landgericht in 

Dortmund Klage gegen die WestLB erhoben. (Einstimmiger Beschluss des Rates der Stadt 

Bergkamen vom 17. November 2011). 
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40. Am 29. Juni 2012 wurde die Sache Stadt Bergkamen ./. WestLB vor dem Landgericht Dortmund 

öffentlich verhandelt. Mit Schriftsatz vom 16. November 2012 leitete die Gegenseite dem Gericht 

eine Stellungnahme zu den Schriftsätzen sowie eine Klageerweiterung zu. Für den Fall der Fest-

stellung der Nichtigkeit sämtlicher noch bestehender Derivatgeschäfte wurde auch die Auf-

rechnung der Geschäfte beantragt, die im Zeitraum ab April 2007 abgeschlossen und vor Klage-

erhebung durch einseitige Kündigung bzw. einvernehmlich aufgelöst wurden. 

41. Durch das erstinstanzliche Urteil vom 05. Juli 2013 wurde die Einschätzung der Stadt Bergkamen, 

wonach mit einem insgesamt positiven Verfahrensausgang gerechnet wird, deutlich unterstützt. 

42. Aus diesem Grund wurde in den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2013 auf die Bildung von 

Rückstellungen in Höhe der negativen Marktwerte verzichtet. 

43. Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) legte als Rechtsnachfolger der WestLB am 02. August 2013 

fristgemäß Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) 

Hamm ein.  

44. Am 13. August 2014 und am 11. November 2015 fanden Termine zur mündlichen Verhandlung vor 

dem OLG Hamm statt. Während der Termin am 13. August 2014 ein reiner Erörterungstermin war, 

erging der Beschluss, von Amts wegen einen Termin zur Fortsetzung der Verhandlung anzu-

beraumen und eine Vernehmung von Zeugen durchzuführen. 

45. Zwischenzeitlich erging am 28. April 2015 ein Urteil des BGH in der Parallelangelegenheit der 

Stadt Ennepetal. Zwar wurden die Rechte der Kommunen im Hinblick auf den Umfang einer ord-

nungsgemäßen Anlageberatung gestärkt. Zugleich hat der BGH aber einigen Ansatzpunkten der 

jeweiligen Schadenersatzklagen von Kommunen eine Absage erteilt. So wurden vom BGH auch 

risikoreiche Swap-Geschäfte nicht als kommunalrechtlich unzulässig und unwirksam behandelt 

(sog. „ultra-vires-Lehre“). Die Finanzhoheit einer Kommune sei so umfassend, dass auch risiko-

reiche Swap-Geschäfte rechtswirksam abgeschlossen werden könnten. Der BGH hat zudem klar 

gestellt, dass die (im August 2009 aufgehobene) strenge Sonderverjährung des Wertpapier-

handelsgesetzes (WpHG) für die älteren Swap-Geschäfte gelte (alle vor August 2009 ab-

geschlossene Swap-Geschäfte). Danach verjährten Schadensersatzansprüche wegen einer fahr-

lässigen Falschberatung drei Jahre nach Abschluss des Swapvertrages. Die strenge Verjährung 

könne nur bei vorsätzlicher Falschberatung überwunden werden. Eine Aufrechnung mit verjährten 

Schadenersatzansprüchen gegen die Forderungen der EAA aus den Swaps sei nicht möglich. 

46. Der BGH hat damit die für die Kommunen bisher positive Rechtsprechung insbesondere des OLG 

Düsseldorf korrigiert. 
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47. Das OLG Hamm war dem Vorbringen der Stadt Bergkamen insbesondere auch im Rahmen der 

durchgeführten Zeugenvernehmung am 11. November 2015 und der weiteren im Rechtstreit 

befindlichen Kommunen in Parallelfällen (Kreis Unna, Stadt Höxter, Stadt Kamen, Märkischer 

Kreis) gegenüber skeptisch eingestellt. 

48. Im Parallelfall der Stadt Höxter wurde mit Urteil vom 21. Dezember 2015 durch das OLG Hamm 

die Klage vollumfänglich abgewiesen bzw. der Widerklage der EAA stattgegeben. 

49. Ab Ende November 2015 begannen außergerichtliche Vergleichsverhandlungen mit der EAA 

(Ratsbeschluss vom 11. Dezember 2015, Drucksache Nr. 11/0443). Einer zwischen den Parteien 

vereinbarten Vergleichsverhandlung, die dem Stand der Risikoeinschätzung des SEB entspricht, 

stimmte der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 18. Februar 2016 zu (Drucksache Nr. 

11/0526). Die bilanziellen Auswirkungen der geänderten Rechtsprechung und der geschlossenen 

Vergleichsvereinbarung sind für die Derivatgeschäfte des SEB bereits entsprechend im Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2014 vollständig berücksichtigt worden. 

 

e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?  

50. Arbeitsanweisungen ergeben sich aus den Vertragsbedingungen. 

 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts- / Konzernleitung im Hinblick auf die 

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?  

51. Bei den monatlichen Soll-Ist-Vergleichen erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der Ertragskonten. 

 

Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne 

Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese 

Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?  

52. Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) nimmt im Rahmen der Prüfung der Wirtschaftsführung und des 

Rechnungswesens des SEB unvermutete Kassenprüfungen sowie regelmäßig Vergabeprüfungen 

vor. 

53. Hinsichtlich der Organisation und Anpassung der gesetzlichen Vorschriften ist das Fachdezernat 

für Inneres zuständig. 
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b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen / 

Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

54. Das RPA arbeitet unabhängig vom SEB, sodass keine Interessenkonflikte auftreten können. 

 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / 

Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander 

unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch 

getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention 

berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?  

55. Es erfolgt eine laufende Prüfung der Auftragsvergabe sowie der Ausführung der Auftragsvergabe 

in angemessenem Umfang. 

56. Eine unvermutete Kassenprüfung erfolgte am 22. Dezember 2015. Die Prüfung führte zu keinen 

Beanstandungen. 

57. Eine Berichterstattung über Korruptionsprävention erfolgt jährlich an den Rat der Stadt 

Bergkamen. 

 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer ab-

gestimmt?  

58. Die Prüfungsschwerpunkte wurden nicht abgestimmt. 

 

e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 

welche handelt es sich?  

59. Es wurden keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt. 

 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 

Revision / Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzern-

revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?  

60. Eventuelle Feststellungen und Empfehlungen werden beachtet. In der Regel erfolgt eine Kontrolle 

durch eine nachgehende Prüfung. 
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, 

Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 

Beschlüssen des Überwachungsorgans  

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-

organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt 

worden ist?  

61. Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. 

 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-

wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  

62. Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Betriebsausschusses erfolgte 

nicht. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 

ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 

worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?  

63. Eine Umgehung zustimmungsbedürftiger Maßnahmen durch andere Maßnahmen mit gleichem 

Ergebnis haben wir nicht festgestellt. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen 

des Überwachungsorgans übereinstimmen?  

64. Aus wirtschaftlichen Gründen führt der SEB, sofern es sich nicht nur um Straßenwiederherstellung 

handelt, auch den Straßenbau durch, wenn in der entsprechenden Straße Kanalbauarbeiten 

durchgeführt werden. Die entstehenden Straßenbaukosten werden mit der Stadt abgerechnet. Die 

Grabenunterhaltung wird vom SEB durchgeführt und mit den sogenannten „Erschwerern“ ab-

gerechnet. 

65. Verstöße gegen Gesetz, Satzung und bindende Betriebsausschussbeschlüsse stellten wir im 

Rahmen unserer Prüfung nicht fest. 
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen  

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, imma-

terielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Renta-

bilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?  

66. Die Investitionen werden durch die entsprechenden Fachabteilungen planerisch vorbereitet und 

von den zuständigen Entscheidungsträgern beschlossen. Die Basis der wesentlichen Investitions-

entscheidungen wird in Betriebsausschussvorlagen dokumentiert. 

67. Vor Investitionsentscheidungen werden - soweit zweckmäßig - Wirtschaftlichkeitsrechnungen 

erstellt. Die Prüfung des Vergabeverfahrens liegt im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Rech-

nungsprüfung (RPA). Vergaben (einschließlich eventueller Nachträge) werden gemäß der Ver-

gabeordnung der Stadt Bergkamen vor Auftragserteilung dem RPA vorgelegt. Wesentliche 

Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermitt-

lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu 

ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?  

68. Die Angebotsabgabe hat nach den Bestimmungen gemäß VOB zu erfolgen. 

69. Der Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken erfolgt in sehr seltenen Fällen. Erwerbe und 

Veräußerungen von Beteiligungen sind nicht beabsichtigt. 

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-

wacht und Abweichungen untersucht?  

70. Es werden je Investitionsmaßnahme Auftragsüberwachungslisten in Form von Karteikarten 

geführt. Mit Umstellung auf ein neues Buchungssystem besteht nunmehr die Möglichkeit, die 

finanzielle Abwicklung der Aufträge auch EDV-technisch zu überwachen. 

 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?  

71. Die Prüfung der abgeschlossenen Maßnahmen führte zu keinen Beanstandungen. Änderungen 

der Auftragssummen durch zusätzlich zu vergebende Leistungen wurden systematisch analysiert 

und dem Betriebsausschuss zur Kenntnis gegeben. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?  

72. Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. 

 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen  

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?  

73. Verstöße gegen diese Richtlinien wurden durch das RPA nicht festgestellt. 

 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-

angebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?  

74. Wir verweisen hierzu auf die Position 2 d). 

 

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?  

75. Ja, über die Erfüllung des Wirtschaftsplans. 

 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens / Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche?  

76. Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage. 

 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-

gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder 

wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?  

77. Die Unterrichtung des Überwachungsorgans erfolgte zeitnah. Ungewöhnliche Geschäftsvorfälle 

ergaben sich im Berichtsjahr nicht. 

 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?  

78. Seitens des Betriebsausschusses wurden keine weiteren Ausführungen gewünscht. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder 

unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  

79. Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. 

 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan 

erörtert?  

80. Für die Bediensteten der Stadt Bergkamen existiert eine Vermögenseigenschadenversicherung mit 

einer Deckungssumme von T€ 125 je Einzelfall. Für den Bürgermeister, die Dezernenten und 

Stadtverordneten erhöht sich die Summe auf T€ 250. 

 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-

organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt 

worden?  

81. Eine Meldung war nicht erforderlich. 

 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven  

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?  

82. Das Unternehmen besitzt kein für den Geschäftsbetrieb nicht benötigtes Vermögen. 

 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  

83. Es sind keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände vorhanden. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 

bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens-

gegenstände wesentlich beeinflusst wird?  

84. Die Ermittlung des Substanzwertes des Kanalnetzes des Stadtbetriebes Entwässerung zum 

31. Dezember 2006 wurde durch einen externen Gutachter durchgeführt. In Abzug gebracht 

wurden die zum Zeitpunkt der Begutachtung bekannten Schäden. 

85. Der ermittelte Wert liegt rund € 13,5 Mio. über dem in der Bilanz zum Stichtag 31. Dezember 2006 

ausgewiesenen Wert. 
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86. Die erneute Überprüfung des Substanzwertes in 2014 zum 31. Dezember 2013 erbrachte einen 

Wert von € 58,0 Mio. Dieser liegt € 32,4 Mio. über dem in der Bilanz zum 31. Dezember 2013 aus-

gewiesenen Wert. 

 

Fragenkreis 12: Finanzierung  

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi-

tionsverpflichtungen finanziert werden?  

87. Die Eigenkapitalquote liegt bei 14,0 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten bei 38,3 %). Die 

Finanzierung der Investitionsverpflichtungen erfolgt durch Beteiligungen Dritter (Bergbau), zu 

erhebende Anschlussbeiträge und Kreditaufnahmen. 

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-

aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?  

88. Es liegt kein Konzern vor. 

 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien 

der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

89. Im Berichtsjahr wurde ein Ertragszuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen für die Aufstellung 

eines Fremdwassersanierungskonzeptes vereinnahmt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich 

keine Anhaltspunkte ergeben, dass damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen des 

Mittelgebers nicht beachtet wurden. 

 

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus-

stattung? 

90. Die Eigenkapitalausstattung ist unter Berücksichtigung der Sonderposten angemessen. 

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?  

91. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. 
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Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / 

Konzernunternehmen zusammen?  

92. Aufgabe des SEB ist die öffentliche Abwasserbeseitigung. In den Fällen, in denen der SEB 

Aufgaben für die Stadt wahrnimmt, werden die Kosten auf separaten Konten gesammelt und mit 

der Stadt abgerechnet, so dass das Ergebnis allein auf die öffentliche Abwasserbeseitigung 

zurückzuführen ist. 

 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?  

93. Das Jahresergebnis 2015 ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-

beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 

unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?  

94. Straßenbauarbeiten sowie die Arbeiten für die Grabenunterhaltung werden mit der Stadt 

Bergkamen zu den entstandenen Fremdkosten abgerechnet. Auch im Hinblick auf die weiteren 

Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Bergkamen und dem SEB haben sich keine Anhalts-

punkte ergeben, dass diese eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden. 

 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?  

95. Entfällt aufgrund der Geschäftstätigkeit. 

 

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-

deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?  

96. Entfällt, da keine verlustbringenden Geschäfte vorliegen. 

 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 

Maßnahmen handelt es sich?  

97. Entfällt, da keine verlustbringenden Geschäfte vorliegen. 
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung 

der Ertragslage  

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?  

98. Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 

Unternehmens zu verbessern?  

99. Die Gebühren für die Schmutzwasserentsorgung wurden zum 01. Januar 2016 von 4,38 € / m³ auf 

4,40 € / m² und für die Niederschlagswasserbeseitigung von 1,76 € / m² auf 1,82 € / m² an-

gehoben. Darüber hinaus wurden keine Maßnahmen eingeleitet bzw. sind auch nicht beabsichtigt. 

 

-.-.-.-.-.- 
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Rechtliche Verhältnisse 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1. Durch Beschluss des Rates der Stadt Bergkamen vom 24. Oktober 1996 wurde die Abwasser-

beseitigung als Sondervermögen aus dem Haushalt der Stadt Bergkamen ausgegliedert und wird 

mit Wirkung ab 01. Januar 1997 als „Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen“ geführt. 

2. Gemäß § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW sind auch Einrichtungen, die hoheitliche Aufgaben erfüllen 

(sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtungen), nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ver-

walten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden. 

3. Es gilt die Betriebssatzung der Stadt Bergkamen für den Stadtbetrieb Entwässerung vom 

16. November 2005, die am 01. Januar 2006 in Kraft getreten ist und mit Wirkung zum 03. Juni 

2010 geändert wurde. Diese besagt in § 1 Abs. 1, dass der SEB entsprechend den für Eigen-

betriebe geltenden gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Eigen-

betriebsverordnung (EigVO NRW) und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt werden 

soll. 

 

Gegenstand des Betriebes 

4. Gegenstand des Betriebes ist die Erfüllung der der Stadt obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseiti-

gung mit Hilfe bestehender bzw. noch zu schaffender Einrichtungen. 

 

Wirtschaftsjahr 

5. Das Wirtschaftsjahr des Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen ist das Kalenderjahr. 

 

Stammkapital 

6. Das Stammkapital gemäß § 12 der Betriebssatzung beträgt € 6.000.000,00. Dieses ist in der 

Bilanz unter dem Posten „Allgemeine Rücklage“ enthalten. 
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Organe 

Bürgermeister und Betriebsausschuss 

7. Der gemeinsame Betriebsausschuss für den SEB und den EBB besteht aus 19 Mitgliedern, davon 

zwei tariflich Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: 

8. Die Mitglieder des Betriebsausschusses sind im Einzelnen im Anhang (Anlage 4) aufgeführt. 

 

Betriebsleitung und Vertretung 

9. Mit Wirkung zum 01. Mai 2014 hat der Rat der Stadt Bergkamen den 1. Beigeordneten Dr.-Ing. 

Hans-Joachim Peters zum Betriebsleiter des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen bestellt. 

10. Die Betriebsleitung handelt grundsätzlich in eigener Verantwortung (§ 114 Abs. 2 GO NRW). Bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat sich die Betriebsleitung jedoch im Rahmen der Aufgaben 

der Gemeinde zu bewegen und ist insoweit von den Entscheidungen der Gemeindeverwaltung 

und insbesondere von den Entscheidungen der Gemeindevertretung (Organ der Gemeindever-

tretung: Betriebsausschuss) abhängig. 

11. Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister und den Betriebsausschuss über alle wichtigen 

Angelegenheiten des SEB zu unterrichten. 

12. Den Schriftverkehr im laufenden Betrieb unterzeichnet der Betriebsleiter ohne Gegenzeichnung in 

eigener Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Schriftstücke gemeinsam mit den Vertreter der 

Betriebsleitung unterzeichnet, soweit nicht die Mitwirkung des Bürgermeisters gesetzlich vor-

gesehen ist. 

 

2. Wesentliche Geschäftsbeziehungen 

Mitgliedschaft im Lippeverband 

13. Die Stadt Bergkamen ist Mitglied im Lippeverband, der die Klärung der Abwässer für den SEB 

durchführt. Der Lippeverband ist ein Abwasserverband, zu dessen Aufgaben u. a. die Abwasser-

beseitigung im Verbandsgebiet zählt (§ 2 Abs. 1 Lippeverbandsgesetz). 

14. Gemäß § 18 a Wasserhaushaltsgesetz (WHG = Bundesrecht) regeln die Länder, welche Körper-

schaften des öffentlichen Rechts zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind. Gemäß § 54 des 

Landeswassergesetzes (LWG) obliegt für Abwasseranlagen, die für mehr als 500 Einwohner 

bemessen sind, dem Verband u. a. die Übernahme, Behandlung und Einleitung von Schmutz-

wasser oder mit Niederschlagswasser vermischtem Schmutzwasser. 
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15. Der Lippeverband erhebt jährlich eine Verbandsumlage für Abwasserklärung sowie eine 

Abwasserabgabe (im Wirtschaftsjahr 2015 von T€ 4.921 bzw. T€ 142.) 

16. Die Abwasserabgabe ist für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer im Sinne des § 1 Abs. 1 

WHG zu entrichten. Sie richtet sich nach der Schädlichkeit des Abwassers und wird vom Land 

erhoben. Der Lippeverband als Einleiter legt die Zahlungen auf die Mitglieder um. 

 

Beziehungen zur Gemeinde 

17. Der Rat der Stadt Bergkamen ist weiterhin gebührenfestsetzende Instanz. Die Abwassergebühren 

werden von der Stadt Bergkamen über den Grundbesitzabgabenbescheid erhoben. Eingehende 

Zahlungen werden monatlich an den SEB überwiesen. Das Mahn- und Pfändungsverfahren wird 

seitens der Finanzbuchhaltung der Stadt Bergkamen betrieben. 

18. Für diese in Anspruch genommenen, jedoch nicht abschließend aufgezählten, Dienstleistungen 

wird seitens der Stadt Bergkamen eine Umlage berechnet, die zusätzlich zu den verursachten 

Personalkosten auch die Nebenkosten zur Kaltmiete sowie die durch separate Zähler ermittelten 

Telefongebühren und Büromaterialien enthält (Vereinbarung zur Errichtung des Stadtbetriebes 

gemäß § 16 der Betriebssatzung vom 21. November 1996). 

 

Kostenteilung bei Bergschäden 

19. Der Bergbau im Stadtgebiet Bergkamen führt zu erheblichen Verwerfungen (Änderung der 

Fließrichtung) und damit zu permanenten Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Kanalnetz. 

Die Kosten werden in der Regel zwischen der Deutsche Steinkohle AG (ehemals Ruhrkohle 

Bergbau AG) und der Stadt Bergkamen aufgeteilt, da sich durch die Baumaßnahmen i. d. R. auch 

Wertverbesserungen am Kanalnetz ergeben. 

20. Die Kostenteilung ergibt sich unter Anwendung des zwischen dem Bergbau und der Stadt 

Bergkamen vereinbarten Altersdreisatzes auf die Kanalbaukosten. 

 

3. Steuerliche Verhältnisse 

21. Der Bereich Abwasserbeseitigung ist bislang ein hoheitlicher und damit steuerbefreiter Bereich 

(hoheitliche kommunale Aufgabe) gemäß § 4 Abs. 5 KStG. 

22. Die Steuerfreiheit gilt für sämtliche in diesem Zusammenhang in Betracht kommende Steuerarten. 
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23. Dies hat insbesondere in Bezug auf die Umsatzsteuer zur Folge, dass der Gemeinde kein Vor-

steuerabzug zusteht, sie jedoch andererseits ihre Leistungen bzw. Leistungsentgelte (Gebühren) 

nicht der Umsatzsteuer unterwerfen muss. 

 

4. Aufhebung des § 36 HGB 

24. Durch Art. 3 Nr. 18 des Gesetzes zur Neuregelung des Kaufmanns- und Firmenrechts und zur 

Änderung anderer handels- und gesellschaftsrechtlicher Vorschriften - Handelsreformgesetz 

HRefG - ist § 36 HGB aufgehoben worden mit der Folge, dass kommunale Unternehmen in das 

Handelsregister einzutragen sind. 

25. Voraussetzung für die Eintragungspflicht sowohl juristisch selbständiger als auch unselbständiger 

Unternehmen der kommunalen Gebietskörperschaften ist, dass dieser gemäß § 1 HGB als 

Kaufmann anzusehen sind. 

26. Nach Auffassung des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen fallen kommunale Eigen-

betriebe bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung auch künftig nicht 

unter den handelsrechtlichen Kaufmannsbegriff, wenn ihre wirtschaftliche Betätigung nicht auf 

Gewinnerzielungsabsicht, sondern nur auf Kostendeckung zielt. 

27. Unternehmen bzw. Einrichtungen, die dem Kostendeckungsgebot nach § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG 

unterliegen, weil Anschluss- und Benutzungszwang besteht, beabsichtigen keine Gewinnerzielung. 

28. Der Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen ist eine Einrichtung zur Abwasserbeseitigung. Für die 

Grundstückseigentümer besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang. Eine Eintragung ins 

Handelsregister ist daher nicht erforderlich. 

 

-.-.-.-.-.- 
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